
STADT NAUMBURG (Saale)

Vorlagen-Nr.: 80/23
Teilnahme:

intern:
Herr Ehrhardt
Frau Bley

Vorlagentyp: Entscheidung extern:

Einreicher: Oberbürgermeister

Prüfung:
   Barrierefreiheit

TOP:
   Gleichstellung
   Finanzen

Eingang am: 07.07.2023

Version 1    öffentlich    nicht öffentlich

Beratungsfolge:
Gremium Datum TOP Liste Art* Ergebnis

Hauptausschuss 30.08.2023 8. A V

Gemeinderat 06.09.2023 9. A B
Art* I=Information V=Vorberatung A=Anhörung B=Beschlussfassung

Betreff:
Berufung des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters 

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat  beruft  Herrn  Dr.  Lars-Peter  Maier  als  Gemeindewahlleiter  und  Herrn  Olaf
Ehrhardt als stellvertretenden Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahlen 2024. 

Finanzielle Auswirkung:

nein ja, in folg. Höhe:

Deckungsvorschlag: Haushaltsplan  :

über-/außerplanmäßig

Buchungsstelle:



2
Begründung:
Gemäß § 9 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) fungiert als
Gemeindewahlleitung grundsätzlich  der  Oberbürgermeister  und  als  stellvertretende
Gemeindewahlleitung seine  Vertretung  im  Amt.  Der  Gemeinderat  kann  jedoch  andere  Personen  in
diese Funktionen berufen. Diese müssen nicht zwingend im Wahlgebiet wohnen.

Am 09.06.2024  werden  sowohl  die  Europawahl  als  auch  die  Kommunalwahlen,  bestehend  aus
Kreistags-, Gemeinderats-  und  Ortschaftsratswahlen,  parallel  stattfinden.  Gemäß  §  8a  Abs.  2  Nr.  1
KWG LSA ist für verbundene Kommunalwahlen nur eine Gemeindewahlleitung zu bestimmen.

Als Gemeindewahlleiter in der Stadt Naumburg (Saale) soll Herr Dr. Lars-Peter Maier berufen werden.
Als Stellvertreter soll Herr Olaf Ehrhardt fungieren.

 

Armin Müller
Oberbürgermeister


